
Hygiene-Bestimmungen Sommerschwimmfest Lahr 

Der Wettkampf wird unter den am 17.07.2021 geltenden Corona-Verordnungen durchgeführt. 

Die geltenden Hygiene- und Verhaltensvorschriften des SSV Lahr für den ausgeschriebenen 

Wettkampf beziehen sich auf die aktuellen Verordnungen und sind auf der Homepage in der 

jeweils gültigen Fassung veröffentlicht. (www.ssv-lahr.de). 

Die teilnehmenden Vereine inklusive Trainer, Betreuer, Kampfrichter und Schwimmer verpflichten 

sich zur Beachtung und Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen. 

Bei Nichtbeachtung und fruchtloser Mahnung behält sich der Veranstalter vor einzelne Personen 

oder ganze Vereine auszuschließen. Eine Erstattung des Meldegeldes ist in diesem Falle 

ausgeschlossen. 

 

1. Die Zahl der Teilnehmer bzw. im Freibad eingelassenen Personen wird auf 900 begrenzt.  

2. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Registrierung der Teilnehmer im Vorfeld 

oder beim Einlass erforderlich. Die Vereine werden aufgefordert eine Teilnehmerliste zu 

erstellen und diese vorab dem SSV Lahr zuzusenden. Am Eingang der Veranstaltung 

findet eine Kontrolle und Abgabe der Informationen statt. 

3. Für den Zugang ist ein aktueller negativer Antigentest, der nicht älter als 48 h ist 

vorzuweisen. Vollständig Geimpfte und Genesene müssen ihren Beleg entsprechend 

ausweisen. Schüler und Schülerinnen können ihren Schultest mit einer Gültigkeit von 60 

h verwenden. 

4. Die Vereine werden gebeten geschlossen in einer Gruppe einzutreten. Ansammlungen 

vor dem Eingang und auf dem Wettkampfgelände sind zu vermeiden.  

5. Den Vereinen wird auf dem Gelände eine Fläche in der Nähe des Wettkampfbeckens 

zugewiesen. 

  

  

 Getestet, Geimpft, Genesen 

 

  

 In geschlossenen Räumen ist eine Schutzmaske zu tragen 

  

 

 Hygiene-Maßnahmen sind einzuhalten 

 

   

 

 

 

http://www.ssv-lahr.de/

